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Vorwort
Gründen liegt voll im Trend: Immer mehr Absolventen träumen vom eigenen Start-
up anstatt von einer Karriere bei einer der großen Beratungen oder in einem Kon-
zern. Auch die Politik hat das Thema »Startups« für sich entdeckt und schafft bei-
spielsweise neue Fördermittel für Investoren und Steuererleichterungen für
Startups. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt habe ich bei der Beratung
von Startups schnell gemerkt, dass sich alle Gründer – unabhängig vom konkreten
Geschäftsmodell – immer wieder mit den gleichen rechtlichen Fragestellungen be-
schäftigen. Oftmals haben sie aber nicht das Geld, alle rechtlichen Fragen klären
zu lassen.

Erstaunlicherweise gibt es fast keine Bücher zu den rechtlichen Hürden, die fast je-
der Gründer zu meistern hat. Alle mir bekannten Bücher behandeln zum einen nur
Teilbereiche der relevanten Themen und sind zum anderen häufig für Juristen ge-
schrieben. Daher habe ich vor acht Jahren begonnen, Praxisleitfäden für die recht-
lichen Probleme zu verfassen, die bei den von mir beratenen Gründern immer wie-
der auftauchten. Mit dieser kostenlosen Hilfe konnten die Startups rechtliche
Probleme, die nicht allzu dringend zu klären waren und für die sie kein Geld hat-
ten, selbst angehen. Eine weitere Motivation zum Verfassen der Leitfäden war
auch die schwer einzuschätzende Qualität der im Internet verfügbaren Informatio-
nen. Viele dieser Informationen sind veraltet, falsch oder unzureichend. Probleme
oder Lösungen werden nur angerissen, sodass dem Startup letztlich nicht wirklich
weitergeholfen wird. Als ich mehr als 30 Leitfäden erstellt hatte, kam ich auf die
Idee, die Leitfäden in ein Buch einfließen zu lassen, das Gründern hilft, die meis-
ten rechtlichen Stolpersteine aus dem Weg zu räumen oder zumindest zu wissen,
wo überhaupt ein Problem auf sie wartet.

Startup-Recht ist dabei kein eigenes Rechtsgebiet. Es ist vielmehr ein Mix aus vie-
len verschiedenen Rechtsgebieten, der insbesondere durch das Gesellschaftsrecht
geprägt ist. Startup-Recht beinhaltet neben dem Gesellschaftsrecht auch das Mar-
kenrecht, das Patentrecht, das Gebrauchsmusterrecht, das Know-how-Recht, das
Urheberrecht, das Designrecht, das Vertragsrecht, das Datenschutzrecht, das IT-
Recht, das Fördermittelrecht, das AGB-Recht und das Arbeitsrecht. Gerade das
Startup-Recht ist von Anglizismen geprägt und hat ganz eigene Begriffe, die Sie im
Rahmen dieses Buchs kennenlernen werden.
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Ich habe versucht, die trockene Rechtsmaterie so anschaulich aufzubereiten, dass
Sie das Buch ohne juristische Vorbildung verstehen können. So habe ich fast voll-
ständig auf juristische Fachbegriffe bzw. »Juristendeutsch« verzichtet und von der
Angabe von Paragrafen abgesehen. Die Kenntnis von Paragrafen und juristischen
Fachbegriffen ist häufig für das Verständnis nicht notwendig. Die juristischen Fra-
gestellungen sind der Verständlichkeit halber nicht unter juristisch-wissenschaft-
lichen Aspekten dargestellt, sondern sollen den praktischen Anforderungen von
Gründern, Unternehmern und Geschäftsführern entsprechen. Das Buch ist für den
Erstgründer geschrieben, sollte aber auch Neues für erfahrene (Serien-)Gründer
bieten.

Wenn Sie gerade gründen, freuen Sie sich auf eine großartige Zeit voller extremer
Emotionen in beide Richtungen. Ich habe in meiner gesamten Beratungspraxis
noch keine weltbewegenden Katastrophen erlebt, die Gründer nach einem Schei-
tern des Unternehmens oder der Geschäftsidee völlig aus dem Gleis geworfen ha-
ben. Mut und Insolvenzen gehören aber dazu.

Eine Erfahrung kann ich auch teilen: Es wird schwer sein, wieder in Konzernen zu
arbeiten, nachdem Sie einmal ein wirkliches Entrepreneur-Mindset verinnerlicht
und sich an die Freiheiten eines eigenen Unternehmens gewöhnt haben. Viele mei-
ner Mandanten haben gute Angebote von Konzernen bekommen, einige sind da-
rauf eingegangen, sind aber meist wieder zurück in die Selbstständigkeit gegangen.
Andere Gründer haben ihr Startup verkauft und haben erneut gegründet, sobald
die letzte Meilensteinzahlung vom Käufer geleistet war.

Businessideen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, kann einen erfüllen, wenn
man es mit den richtigen Menschen macht. Die Suche nach geeigneten Mitstrei-
tern kann durchaus ein paar Geschäftsideen oder sogar Unternehmen verschlei-
ßen. Schlaflose Nächte gehören ebenfalls dazu, aber auch einige spontane Wo-
chentage am Strand oder mit der Familie.

Probieren Sie sich aus, solange Ihre Verpflichtungen noch nicht zu groß sind. Von
der eigenen Geschäftsidee überzeugt zu sein und für das eigene Startup zu bren-
nen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Anpassungen des Geschäftsmodells sind häu-
fig nötig und völlig normal. Copycats sind meist nur mit großem Kapitalaufwand
und unheimlicher Geschwindigkeit erfolgreich.

Die Finanzierung ist ein weiterer kritischer Punkt des Unternehmenserfolgs. Küm-
mern Sie sich frühzeitig um das Funding, wenn Sie auf externes Kapital angewie-
sen sind.

Ausdrücklich möchte ich hier noch einmal anmerken, dass dieses Buch Ihnen die
erste Orientierung ermöglichen und das nötige Problembewusstsein vermitteln
möchte. Eine Rechtsberatung durch einen geeigneten Fachanwalt, Steuerberater
und Notar – die alle Aspekte Ihrer Situation berücksichtigt – kann dieses Buch
selbstverständlich nicht ersetzen.
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Ich hoffe, dieses Buch hilft Ihnen dabei, etwas Neues, Spannendes zu entwickeln,
es zu skalieren und die Welt oder Ihr Leben ein wenig zu verbessern.

Viele Freunde, Kollegen und Mentoren haben mich seit den frühen Entwürfen des
Buchs unterstützt und mir umfangreiches Feedback gegeben. Ich möchte mich
insbesondere bei den folgenden Personen für die Unterstützung und die Zeit, die
sie sich genommen haben, bedanken:

Dr. Ralf Schnedler, Alois Krtil, Katharina Keienburg, Dr. Matthias Vogt, Daniel
Prause, Felix Gessert, Prof. Dr. Carsten Claussen, Takashi Themann und meiner
Lektorin Ariane Hesse.

Ein besonderer Dank gilt auch meiner Frau Ommie und meiner Tochter Lenina.

Ich habe jedes Kapitel viele Male durchgelesen und habe jedes Mal wieder etwas
verändert. Dennoch ist sicherlich noch nicht alles perfekt. Daher freue ich mich
sehr über Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu diesem Buch! Wenn Sie
etwas entdeckt haben, andere Erfahrungen gemacht haben oder ein relevantes
Thema noch nicht behandelt wurde, schicken Sie mir bitte eine Nachricht an mei-
ne E-Mail-Adresse:

schnedler@kanzlei-schnedler.com.
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